
Satzung über die Entschädigung der Gemeinderatsmitglieder und 
sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen

(Entschädigungssatzung)

Die Gemeinde Aiglsbach erlässt auf Grund der Art. 20 a und 23 der Gemeindeordnung (GO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 1 
Abs. 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2025 (GVBl. S. 637) folgende Satzung:

§ 1
Zusammensetzung des Gemeinderats

Der Gemeinderat besteht aus dem ehrenamtlichen ersten Bürgermeister und 12 ehrenamtlichen Mitgliedern.

§ 2
Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder;

Entschädigung

(1) Die Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erstreckt sich auf die Mitwirkung bei den Bera-
tungen und Entscheidungen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse. Außerdem können einzelnen Mit-
gliedern besondere Verwaltungs- und Überwachungsbefugnisse nach näherer Vorschrift der Geschäftsord-
nung übertragen werden. 

(2) Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erhalten für ihre Tätigkeit als Entschädigung einen Pau­
schalbetrag von einem Sitzungsgeld von je 40,00 € für die notwendige Teilnahme an Sitzungen des Ge-
meinderats oder eines Ausschusses. 

(3) Gemeinderatsmitglieder, die Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen sind, haben außerdem Anspruch auf 
Ersatz des ihnen entstandenen nachgewiesenen Verdienstausfalls. Selbstständig Tätige erhalten eine 
Pauschalentschädigung von 40,00 € je volle Stunde für den Verdienstausfall, der durch Zeitversäumnis 
ihrer beruflichen Tätigkeit entstanden ist. Sonstige Gemeinderatsmitglieder, denen im beruflichen oder 
häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter Arbeit 
oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhalten eine Pauschalentschädi­
gung von 40,00 € je volle Stunde. Die Ersatzleistungen nach diesem Absatz werden nur auf Antrag ge-
währt.

(4) Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erhalten für auswärtige Tätigkeit Reisekosten und Tagegel-
der nach den Bestimmungen des Bayerischen Reisekostengesetzes. 

§ 3
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01. Mai 2026 in Kraft.

Aiglsbach, 12.05.2026
GEMEINDE AIGLSBACH

.................................
Leonhard Berger
Erster Bürgermeister


